
 

 

 

 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Az.: 52.02 – 3286 - B 1.11 

Flurbereinigung Ilvesheim (L 597) 
 
 
 

Einladung zur Aufklärungsversammlung über die geplante  
Flurbereinigung Ilvesheim (L 597)  
Rhein-Neckar-Kreis und Stadtkreis Mannheim 
 
Auf Antrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beabsichtigt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis -Amt für 
Flurneuordnung-, für den Bau der L 597 zwischen Mannheim Friedrichsfeld und Ladenburg, auf Teilen der Ge-
meinde Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen und des Stadtkreises Mannheim ein Flurbereinigungsverfahren ge-
mäß § 87 des Flurbereinigungsgesetzes (in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546)) durchzuführen. 
Die geplante Flurbereinigung soll die durch den Bau der L 597 entstehenden Zerschneidungsschäden beheben 
und den entstehenden Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern verteilen. 
Das Flurbereinigungsgebiet wird voraussichtlich Teile der Gemarkung Ilvesheim, östlich des Neckars, Teile der 
Gemarkung Neckarhausen, sowie Teile der Gemarkung Seckenheim und Friedrichsfeld umfassen. Das Verfah-
ren wird voraussichtlich eine Fläche von ca. 190 ha haben. Eine Karte mit der voraussichtlichen Abgrenzung 
des Flurbereinigungsgebiets liegt vom 21.05.2018 bis 07.06.2018 im Rathaus in Ilvesheim zur Einsichtnahme 
aus.  
Diese Bekanntmachung und die Karte können zusätzlich auf der Internetseite des Landesamts für Geoinforma-
tion und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/3286) eingesehen werden. Informationen des Re-
gierungspräsidiums zur L 597 können unter www.rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt4/Ref471/Seiten/L597.aspx 
eingesehen werden. 
Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer, Pächter und sonstige interessierte Bürger werden hier-
mit zur Aufklärungsversammlung am  

 
07.06.2018, 17 Uhr 

in die Mehrzweckhalle Ilvesheim, Mühlenweg 71, 68549 Ilvesheim 
eingeladen.  
Dort wird eingehend über das geplante Flurbereinigungsverfahren aufgeklärt (§ 5 Abs. 1 des Flurbereinigungs-
gesetzes). 
 
 
Sinsheim, den 03.05.2018 
 
 
gez. Lothar Schlesinger 
Amtsleiter 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Amt für Flurneuordnung 
74889 Sinsheim, Muthstraße 4 
Telefon 07261-9466-5400 
Telefax 07261-9466-5454 
E-Mail: flurneuordnungsamt@rhein-neckar-kreis.de 
 
 
 

 

 

 

 

 


